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Kurse - Teilnahme-Bedingungen: 
Organisation: Kaerntner Fachverband fuer Wettklettern  

Anschrift: Seltschach 77, 9601 Arnoldstein 

Tel.: +43 (04255) 2629  

E-Mail: wettklettern@gmx.at 

Internet: http://www.wettklettern.com  

Vereinsregister: ZVR-Zahl 262173699  

 

 

GRUNDSAETZLICHES 

Die männlichen Formen von Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu 

verstehen. Um an der Veranstaltung bzw. Kurs teilnehmen zu koennen, sind ausreichend 

geuebte Grundfertigkeiten bzw. Grundfaehigkeiten in der gegenstaendlichen Sportart 

soweit diese verlangt sind erforderlich. Die Teilnahme ist an die Volljährigkeit des 

Teilnehmers gebunden. Insbesondere die Uebungsleiterausbildung im Sportklettern ist 

kein Kletterkurs sondern eine weiterfuehrende Ausbildung fuer die Lehrtaetigkeit und 

setzt somit ausreichendes Eigenkoennen fuer die Teilnahme voraus, dies gilt sinngemaeß 

für alle Kurse. Besonderheiten sind in den jeweiligen Kursausschreibungen angeführt. Die 

Leitung, Fuehrung und Betreuung der Kurse erfolgt durch gepruefte Trainern, 

Instruktoren (Sportklettern), Bergfuehrer mit Sportkletterausbildung sowie sonstige 

erfahren Ausbildner. Die Ausbildungen werden vom Fachverband im Interesse der 

Mitgliedsvereine koordiniert.  

 

GRUPPENGROESSE 

Um eine optimale Betreuung zu gewaehrleisten wurde die Anzahl der Teilnehmer je Kurs 

optimiert. Die Gruppengroeße haengt von der Art der Ausbildung ab - siehe 

Ausschreibung.  

 

PREISE UND LEISTUNGEN 

Die inkludierten Leistungen entnehmen Sie der jeweiligen Ausschreibung. Bei nicht oder 

teilweiser Inanspruchnahme der Leistungen besteht kein Anspruch auf Preisreduktion. 

Den Nachweis fuer gewaehrte Kurs-Ermaeßigungen (z.B.: Mitglieder-Kursbeitrag) hat 

ausschließlich der Teilnehmer unaufgefordert (spaetestens vor Kursbeginn) 

unaufgefordert abzugeben.  

 

ANMELDUNG UND BEZAHLUNG 

Aus organisatorischen Gruenden ersuchen wir um fruehzeitige Anmeldung. Die 

Anmeldung erfolgt mittels elektronischer Anmeldung. Anmeldungen werden nach dem 

Zahlungseingang (Buchungsdatum am Empfaengerkonto) gereiht. Verspaetete 

Anmeldungen und Kursbeitragseingaenge bleiben grundsaetzlich unberuecksichtigt. 

Anmeldungen ohne geleisteten Kursbeitrag gelten in diesem Sinne als unverbindlich. Der 

Kursbeitrag sollte gleich nach der Anmeldung eingezahlt werden. Die Preise gelten 

gemaeß Ausschreibung. Kursermaeßigungen gelten nur bei Abgabe einer schriftlichen 

Vereinsbestaetigung. Spezifische Kursoptionen siehe Ausschreibung.  

 

STORNO-BEDINGUNGEN 

Im Falle einer Kursabsage und/oder einem Kursabbruch wird in einer angemessenen Frist 

ein Ersatztermin angeboten. Wird der Kurs durch den Veranstalter (aus welchem Grunde 

auch immer) vor Beginn abgesagt, so wird der geleistete Kursbeitrag dem 

Kursteilnehmer vollstaendig zurueckgezahlt. Wenn der Kursteilnehmer sich vor 

Anmeldeschluss abmeldet, dann wird dem Teilnehmer der geleistete Kursbeitrag 

abzueglich einer 10%igen Bearbeitungsgebuehr wieder zurueckgezahlt. Keine Anspruch 

auf Rueckerstattung des geleisteten Kursbeitrages an den Kursteilnehmer besteht, wenn 

der Kursteilnehmer sich erst nach dem Anmeldeschluss (aus welchem Grunde auch 
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immer) abmeldet und/oder nicht und/oder unregelmaeßig am Kurs teilnimmt und/oder 

das Eignungs- oder das Ausbildungsziel nicht erreicht.  

 

ABSAGE DURCH DEN VERANSTALTER 

Zur Durchfuehrung des Kurses ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Wird diese 

Quote mit dem Datum des Anmeldeschlusses nicht erreicht, hat der Veranstalter das 

Recht von der Veranstaltung zurueckzutreten. Aufgrund von unvorhersehbarer Ereignisse 

hat der Veranstalter das Recht den Kurs auch ohne Angabe von Gruenden ohne 

Fristsetzung abzusagen oder auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Erfolgt eine 

Kurs-Absage ohne Ersatzkurs, so wird diese Information im Internetportal oder 

spaetestens am Kurs-Ort veroeffentlicht, dann wird der Kursbeitrag vollstaendig 

rueckerstattet.  

 

EIGNUNG UND KURSZIELE 

Allgemeine und besondere Kursziele, der geplante Kursablauf, die Anforderungen 

(Eigenkoennen, Technik, Ausruestung, etc.), sind in der Ausschreibung ersichtlich 

und/oder koennen zusaetzlich auch beim Veranstalter durch den Teilnehmer rechtzeitig 

abgefragt werden. Es obliegt ausschließlich dem Teilnehmer die gewuenschten 

Informationen einzuholen. Nachtraeglich eingebrachte Einwaende bleiben 

unberuecksichtigt.  

 

FOTORECHT 

Mit seiner Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer, dass Fotos seiner Person, welche 

waehrend des Kurses aufgenommen werden, kostenfrei fuer die Homepage bzw. fuer 

Printmedien verwendet werden koennen.  

 

RISIKO UND HAFTUNG 

Der Teilnehmer bestaetigt hiermit: Gefahren des Sportkletterns sind ihm ausreichend 

bekannt, es bestehen keine gesundheitlichen Einschraenkungen seiner Person, die 

verwendete Sportkletterausruestung entspricht den aktuellen Sicherheits-Normen. Der 

Teilnehmer verzichtet innerhalb des Kurszeitraumes, im Falle eines schaedigenden 

Ereignisses (Personen-, Sach- Vermoegensschaden und reinen Vermoegensschaeden), 

auf Schadenersatzansprueche gegenueber dem Veranstalter und seinen Gehilfen sofern 

diese nicht auf Vorsatz oder bedingten Vorsatz beruhen. Fuer Verlust oder Beschaedigung 

von Sachen die im Besitz der Teilnehmer sind oder im Besitz der Kletteranlage wird durch 

den Veranstalter kein Schadenersatz geleistet. Schadenersatzansprueche der Teilnehmer 

untereinander und/oder gegenueber der Kletteranlage bleiben von dieser Regelung 

unberuehrt.  

 

VERSICHERUNGSCHUTZ 

Der Teilnehmer wird besonders darauf hingewiesen, dass im bezahlten Kursbeitrag kein 

Versicherungsschutz eingeschlossen ist. Es obliegt somit ausschließlich dem Teilnehmer, 

fuer diesen Zweck, sich um einen adaequaten Versicherungsschutz (Privat- und 

Sporthaftpflicht, Unfallversicherung, etc.) zu bemuehen. Es sollte unbedingt darauf 

geachtet werden, dass das Risiko „Sportklettern“ im Versicherungsschutz (Polizze) 

eingeschlossen ist.  

 

SONDERVEREINBARUNGEN 

Alle außerordentlichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  

 


